
Mitzeichnungen 
Bürgermeister 
 
 
 
Datum: ___________ 

Erster Beigeordneter: 
 
 
 
Datum: _____________ 

Beigeordneter/ 
Stadtkämmerer: 
 
 
Datum: _________ 

Beigeordneter/ 
Stadtbaurat: 
 
 
Datum: _________ 

Rechtsamt: 
 
 
 
Datum: ____________ 
 

 
Zahl der erforderlichen Protokollauszüge: _____________________ 

 
Stadt Gladbeck Gladbeck, 28.01.2005 

 Vorlage Nr. 05/0077 
Federf. Stadtamt: Sozialamt 
Vorlage für den Berichterstatter Sitzung am Punkt 

Ausländerbeirat Beigeordneter/Stadtkämmerer 

Hommel 

09.02.2005  

 
öffentliche Sitzung 
 
Betrifft: 
Durchführung von Sprechstunden / Gewährung einer Aufwandsentschädigung 
 
Begründung: 
(ggf. zusätzlich) 
 
Seit Bestehen eines Ausländerbeirates halten Mitglieder des Gladbecker Ausländerbeira-
tes Sprechstunden ab. Bisher wurde für die Beratungstätigkeit der Ausländerbeiratsmit-
glieder eine monatliche Aufwandsentschädigung von insgesamt 200,-- DM ( entspr. 
102,26 € ) aus Mitteln des Ausländerbeirates gezahlt.  
 
Der neu gewählte Ausländerbeirat wird auch entsprechende Sprechstunden anbieten. Die 
Zeiten und Teilnehmer sind in der Sitzung zu bestimmen. Ferner ist die zu gewährende 
Aufwandsentschädigung festzusetzen. 
 
 
 
 
 
 
 



- 2 - 
Beschlussentwurf: 
 
1. Der Ausländerbeirat führt an folgenden Tagen Sprechstunden durch:  
 
  am  ____________, von ___________bis___________ 
  am  ____________, von ___________bis___________ 
  am  ____________, von ___________bis___________ 
  am  ____________, von ___________bis___________ 
 
      
 
 
2. Für die Tätigkeit im Auftrag des Ausländerbeirates steht den Beiratsmitgliedern, die die 
Sprechstunden abhalten, insgesamt eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 
_________ € zur Verfügung. 
 
 
 Der Bürgermeister 

I. V. 
 
 
 

- Hommel – 
Beigeordneter/Stadtkämmerer 

______________________________________________________________________ 
 
In der Sitzung des 
¤  _________________-Ausschusses 
¤  Rates 
¤  Haupt- und Finanzausschusses 
 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 
 
 


